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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung

Erwägungen

E. 1
Das Revisionsgesuch wird gutgeheissen.

E. 2
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. September 2009 wird bezüglich des
Wegweisungsvollzugs aufgehoben. Das Beschwerdeverfahren wird diesbezüglich wieder
aufgenommen.

E. 3
Für das Revisionsverfahren werden keine Kosten auferlegt.

E. 4
Der Gesuchstellerin wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

E. 5
Dieses Urteil geht an die Gesuchstellerin, das BFM und die zuständige kantonale Behörde.
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